
AMTSBLATT DER GEMEINDE

www.gutach.de
Mittwoch, 29. Juli 2020

Diese Augabe erscheint auch online

31/32/33

Schwimmbad Gutach sucht als Unterstützung für die Badeaufsicht 
eine Aushilfskraft (m/w/d)

Für die restliche Badesaison 2020 und insbesondere für die Sommerferien, suchen wir schnellstmöglich eine durchsetzungs-
starke Person, für die Badeaufsicht in unserem Schwimmbad in Gutach im Breisgau. Einsatzgebiet vorzugsweise am Becken. 
Vorkenntnisse in dem Bereich sind nicht erforderlich. Die tägliche Arbeitszeit erfolgt nach Absprache mit der Gemeinde und 
dem Pächter ca. 4 Std. im Zeitraum von ca. 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch einfach bei uns!
Herr Barth, Hauptamtsleiter, Tel.: 07685/9101-15, barth@gutach.de
Ihre Gemeindeverwaltung

 „Sommerferienprogramm“ 
 endlich beginnen die Sommerferien 
 und die Sommerhits für Kids! 

Bei den folgenden Aktionen sind noch ein Paar Plätze frei. Solltet Ihr also spontan Lust haben, hier noch zusätz-
lich mitzumachen, könnt Ihr euch bei der Gemeindeverwaltung, Fr. Austel (Tel: 07685/ 9101-21, E-Mail: 
austel@gutach.de ) anmelden.

Datum Programm Treffpunkt
11.08. u. 12.08. Schnuppergolf | 6 – 14 Jahre 10:00 – 12:00 Uhr / Golfclub Gutach

12.08. Kleinfeld Fußballturnier | 8 – 15 Jahre 14:00 – 17:00 / Schwimmbad Gutach
15.08. musikalisch unterwegs | 6 – 9 Jahre 10:00 – 16:00 Uhr / Haus der Vereine Siegelau
21.08. Kickerturnier | 6 – 15 Jahre 14:00 – 17:00 Uhr /  Bürgertreff Pferdestall 

Gutach
24.08. Die Waldindianer | 6 – 10 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr /  Bushaltestelle Gutach, 

Landstr.
25.08. Hoop Dance | 8 – 15 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr / Turnhalle Gutach
26.08. Mandalas malen / Basteln | 6 – 12 Jahre 09:00 – 12:00 Uhr / Unterkirche Bleibach
27.08. Hoop Dance | 8 – 15 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr / Turnhalle Gutach
28.08. Boule spielen | 8 – 15 Jahre 10:00 – 12:30 Uhr / Latschariplatz Gutach
02.09. Walderlebnis mit dem Förster | 7 – 11 Jahre 09:00 – 12:00 Uhr / Friedhof Bleibach
10.09. Kinder-Kirchen-Abenteuer | 6 – 12 Jahre 09:00 – 13:00 Uhr / Unterkirche Gutach

VIELEN DANK an alle Beteiligten die für ein so buntes und abwechslungsreiches Programm 2020 gesorgt haben 
und allen einen schönen, erlebnisreichen und erholsamen Sommer. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: kerdkanno/iStock/Thinkstock
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärztli-
che, gynäkologische und augenärztliche 
Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen.
An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 0180 
3222555-70 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do  20 - 24 Uhr
Mi und Fr  16 - 24 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 24 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Mo - Do  19 - 22.30 Uhr
Fr  16 - 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Mo, Di, Do  19 - 22 Uhr

Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg
Mi 13 - 22 Uhr, Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 08 - 22 Uhr

Öffnungszeiten der Notfallpraxis am 
Kreiskrankenhaus Emmendingen:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 
bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)

■ ApOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:
Di., 28.07. 
Breisgau-Apotheke, Teningen 
Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 8460
Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-
rum, Waldkirch
Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4925250
Mi., 29.07. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280
Do., 30.07. 
Stadt-Apotheke, Waldkirch 
Lange Str. 37, Tel. 07681 479110
Fr., 31.07. 
Glotter-Apotheke, Glottertal
Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
Neue Apotheke, Emmendingen
Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221  
Sa., 01.08. 
Central-Apotheke, Emmendingen
Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
Rathaus-Apotheke, Elzach 
Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
So., 02.08. 
Nikolai-Apotheke, Waldkirch
Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Mo., 03.08. 
Marien-Apotheke, Gutach 
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257 
paracelsus-Apotheke, Denzlingen 
Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Di., 04.08. 
Glocken-Apotheke, Waldkirch (Kollnau)
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Kronen-Apotheke, Teningen
Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109 
Mi., 05.08. 
Kandel-Apotheke, Waldkirch
Lange Str. 58, Tel. 07681 9320 
Do., 06.08. 
Stadtapotheke am Marktplatz, Emmen-
dingen
Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
Fr., 07.08. 
Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
Steinstr. 12, Tel. 07641 914650 
Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Sa., 08.08. 
Breisgau-Apotheke, Teningen 
Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 8460
Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-
rum, Waldkirch
Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4925250
So., 09.08. 
Waldhorn-Apotheke, Sexau
Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575

Mo., 10.08. 
Severin-Apotheke, Denzlingen 
Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Di., 11.08. 
Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen 
Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110  
Mi., 12.08. 
Apotheke auf der Bleiche, Emmendin-
gen 
Lessingstr. 19, Tel. 07641 51852 
Do., 13.08. 
Bürkle-Apotheke, Emmendingen
Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
Glotter-Apotheke, Glottertal
Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
Fr., 14.08. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280
Sa., 15.08. 
Glotter-Apotheke, Glottertal
Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
Neue Apotheke, Emmendingen
Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221
So., 16.08. 
Glocken-Apotheke, Waldkirch (Kollnau)
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Kronen-Apotheke, Teningen
Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109 
Mo., 17.08. 
Stadt-Apotheke, Waldkirch 
Lange Str. 37, Tel. 07681 479110
Di., 18.08. 
Central-Apotheke, Emmendingen
Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
Rathaus-Apotheke, Elzach 
Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717 

■ TIERäRzTlICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 01.08./02.08.2020
Tierarztpraxis Simone Leenen, Sexau
Am Schloßberg 8, Tel. 07641 9542097
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290
Samstag/Sonntag, 08.08./09.08.2020
Tierarztpraxis Oxana Dietsche, 
Emmendingen
Kübelestraße 20, Tel. 07641 9539492
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290
Samstag/Sonntag, 15.08./16.08.2020
Tierarztpraxis Sandra Nelle, 
Teningen-Nimburg
Im Klettenacker 6, Tel. 07663 607790
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim
Im Entennest 5, Tel. 07643 934040

■ NOTDIENST FüR  
STROM/STRASSENBElEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FüR WASSER:
Tel. 0170 6313727

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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■ RecycliNGhof/GRüNschNitt-
saMMelplatz BleiBach
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag   13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag   9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ fachstelle sucht
Beratung, Behandlung, prävention
Friedhofstr. 1, Waldkirch, Tel. 07681 24623, 
Dienstag, Donnerstag 10:00 – 17:00 Uhr

■ eMMa
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ pfleGestützpuNkt iM  
laNdkReis eMMeNdiNGeN
Pflegestützpunkt im Landkreis  
Emmendingen
montags von 10 bis 15 Uhr Außensprech-
zeit im Bürgertreff in Waldkirch-Kollnau, 
Hildastr. 2 a 
Ansonsten in Emmendingen,  
Romaneistraße 3.
Vorherige Terminvereinbarung erwünscht 

unter   Tel.: 07641 451 -3091, - 3095, - 3025 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-em-
mendingen.de

■ kReisseNioReNRat des  
laNdkReises eMMeNdiNGeN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ eRGäNzeNde uNaBhäNGiGe 
teilhaBeBeRatuNG füR MeN-
scheN Mit BehiNdeRuNG (eutB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu sämtlichen Fragen, die sich für 
Menschen mit Behinderung und deren An-
gehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
eutB lebenshilfe kV emmendingen e.V. 
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Fr. Hoffmann) 
außensprechstunde in Waldkirch frei-
tagnachmittags
termine bitte telefonisch vereinbaren.
eutB diakonisches Werk emmendingen 
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen
Telefon:  07641/9185-13 (Hr. Hensel)
Telefon:  07641/9185-16 (Fr. Funk)
außensprechstunde in herbolzheim 
dienstagvormittags
termine bitte telefonisch vereinbaren.

eutB deutsches Rotes kreuz kV  
emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann/Fr. 
Gungl)
außensprechstunde  
donnerstagnachmittags
in endingen,  tel.: 0152-56808748
in elzach,   tel.: 0152-09272764

■ äRztliche/soziale dieNste
Sozialstation St. Elisabeth, gemeinnütziger 
Verein:
ganzheitliche Hilfe in der Krankenpflege, 
Altenpflege, Hauspflege und Familienpfle-
ge. Rund um die Uhr erreichbar.
Waldkirch: Kirchstraße 16, 
Tel. 07681 / 40720
Helfende Hände GmbH, Pflegedienst im 
DRK Kreisverband Emmendingen, 
Bürgerwehrstr. 10 a, 79183 Waldkirch, 
Tel. 07681/4778730
Ambulanter Pflegedienst: Heike Schmook
Spitzenbachstr. 16, Winden, 
Tel. 07682/921537

abschlussprüfungen erfolgreich bestanden!
Im Juli 2020 konnte Bürgermeister Urban Singler zwei Mitarbei-
terinnen zum Abschluss gratulieren. Den Anfang machte Auszu-
bildende Hannah Nopper mit der Abschlussprüfung im Ausbil-
dungsberuf „Verwaltungsfachangestellte“. Frau Nopper bleibt 
der Gemeindeverwaltung weiterhin erhalten und ist auf der Ge-
meindekasse eingesetzt. Die Weiterbildungsprüfung zur „Verwal-
tungsfachwirtin“ legte Frau Katja Kury, Sachbearbeiterin auf dem 
Rechnungsamt, erfolgreich ab. Bürgermeister Singler gratulierte 
herzlich zu den erfolgreichen Abschlussprüfungen und wünscht 
beiden weiterhin viel Freude und Tatendrang. Auch Rechnungs-
amtsleiterin Anna Schäfer gratulierte zum Abschluss und freut 
sich auf große Unterstützung auf dem Rechnungsamt/Kasse.

v.l.n.r.: Katja Kury, Anna Schäfer, Bürgermeister Urban Singler, Han-
nah Nopper

Grundsteuer und Gewerbesteuer
iii. Quartal 2019
Am 15. august 2020 sind die Grundsteuer- und Gewerbesteuer-
vorauszahlungen für das III. Quartal 2020 fällig.

Amtliche Bekanntmachungen

Blutspenderehrung
Verdiente, vielfache Blutspender aus unserer Gemeinde wurden 
am 21. Juli 2020 im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung von Bürgermeister Urban Singler und DRK-Ortsvereinsvor-
sitzendem Sebastian Rötzer für mehrmaliges Blutspenden ausge-
zeichnet.

Von links: Bürgermeister Urban Singler, Lydia Löffler, Katharina 
Gehring, Reiner Rösch, Albert Hug und DRK-Ortsvereinsvorsitzender 
Sebastian Rötzer

Die Blutspender-Ehrennadel in Gold für 10-maliges Blutspenden 
erhielten: Katharina Gehring und drei weitere Personen.
Die Blutspender-Ehrennadel in Gold, mit goldenem Lorbeerkranz 
und eingravierter Spendenzahl 25 erhielten: Lydia Löffler und 
eine weitere Person.
Die Blutspender-Ehrennadel in Gold, mit goldenem Eichenkranz 
und eingravierter Spendenzahl 50 erhielt: Albert Hug.
Die Blutspender-Ehrennadel in Gold, mit goldenem Eichenkranz 
und eingravierter Spendenzahl 125 erhielt: Reiner Rösch.
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Zu diesen Quartalszahlungen werden keine gesonderten Be-
scheide verschickt. Die Höhe der Grundsteuer bzw. der Gewer-
besteuer ersehen Sie aus den Ihnen zuletzt zugestellten Jahres- 
bzw. Änderungsbescheiden. 
Bitte überweisen Sie die fälligen Beträge unter Angabe des Bu-
chungszeichens, sofern Sie der Gemeindekasse keine Abbu-
chungsermächtigung erteilt haben.
Möchten Sie zukünftig die fälligen Beträge der Gemeinde Gutach 
im Breisgau auch abbuchen lassen, erhalten Sie bei uns ein 
entsprechendes Formular, rufen Sie an auf der Gemeindekasse 
07685/9101-18. Sie können uns die Abbuchungsermächtigung 
auch über das Internet erteilen: www.gutach.de/Bürgerservice/
Online-Formulare/Abbuchungsermächtigung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung (Bauamt)
Während der Sommerferien steht das Bauamt nur einge-
schränkt zur Verfügung.
Am Montag, 31.08.2020 bleibt das Bauamt ganztags geschlossen. 
In der Zeit vom 01.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 können 
Bauantragsverfahren auf Grund der urlaubsbedingten Abwesen-
heit der Mitarbeiterin nicht bearbeitet werden. 
Bitte beachten Sie das für Ihre Planung.
Ihre Gemeindeverwaltung 

Geschwindigkeitskontrolle
Die Stadt Waldkirch hat am 01.07.2020 von 07:41 Uhr bis 12:41 
Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Gutach im Breisgau, Land-
str., i. H. Haus Nr. 7 durchgeführt.
Es wurden insgesamt 480 Fahrzeuge gemessen, von denen 72 zu 
beanstanden waren. Dies entspricht einer Beanstandungsquote 
von 15 %.
Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 54 km/h.
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des Ent-

wurfs zur 3. Änderung des Bebauungsplans und dem Erlass 
örtlicher Bauvorschriften 

„Ortsetter Gutach-Nord Teilgebiet Burgerhof I“ im beschleu-
nigten Verfahren 

nach § 13a BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gutach i.Br. hat am 
21.07.2020 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, die 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter 
Gutach-Nord Teilgebiet Burgerhof I“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB durchzuführen und für den Bereich der 3. Än-
derung die örtlichen Bauvorschriften neu zu erlassen. In gleicher 
Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilgebiet Burgerhof I“ 
und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen 
Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung
Der zweigeteilte Bebauungsplan „Ortsetter Gutach-Nord“ mit 
dem Teilgebiet „Burgerhof I“ wurde am 24.05.1983 als Satzung be-
schlossen und trat am 03.11.1983 in Kraft. Nördlich der Kirchstra-
ße befindet sich auf dem ehemaligen Grundstück Flst.Nr. 384 ein 
seit Jahrzehnten ansässiger Lebensmittelmarkt, der vor ca. zwei 
Jahren aus wirtschaftlichen Gründen seinen Betrieb eingestellt 
hat. Die Versuche, einen neuen Investor zu finden, scheiterten. An 
die Gemeinde sind nun die Eigentümerin und ein Projektentwick-
ler herangetreten, die das Grundstück städtebaulich neu ordnen 
und einer hochwertigen Wohnbebauung, die für die Bürgerschaft 
bezahlbar bleibt, zuführen möchten. Im Sinne eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden soll im bebauten Innenbereich 
zusätzlich Wohnraum geschaffen werden. Durch dieses Vorhaben 
werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt und die städtebaulichen Belange 
im Sinne einer angemessenen Siedlungsentwicklung in diesem 
innerörtlichen Bereich von Gutach i.Br. entsprechend berücksich-

tigt. Um die Planungen umsetzen zu können, ist eine Änderung 
des Bebauungsplans notwendig.
Der Änderungsbereich befindet sich im Geltungsbereich des be-
stehenden Bebauungsplanes „Ortsetter Gutach-Nord Teilgebiet 
Burgerhof I“ im Bereich der Ortsmitte von Gutach i.Br. und um-
fasst die neu gebildeten Grundstücke Flst.Nrn. 384 und 384/2, so-
wie das südlich begleitende Gehwegegrundstück Flst.Nr. 384/1. 
Das Plangebiet hat eine Größe von 1.592 m².
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 21.07.2020. Der Planbereich 
ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord 
Teilgebiet Burgerhof I“ und der Erlass der örtlichen Bauvorschrif-
ten für den Änderungsbereich wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben.
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung sowie der örtlichen 
Bauvorschriften wird mit Begründung vom

06.08. bis einschließlich 14.09.2020 (Auslegungsfrist)
sowohl beim Bauamt im Rathaus der Gemeinde in Gutach i.Br., 
Dorfstraße 33, 79261 Gutach während der üblichen Dienststun-
den, als auch im Bürgerbüro im Rathaus der Gemeinde Gutach 
i.Br. im selben Gebäude zu den üblichen Öffnungszeiten öffent-
lich ausgelegt. Ergänzend können weitere Termine beim Bauamt 
vereinbart werden.
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Gutach i.Br. unter Aktuelles (www.gutach.de/startseite/aktuelles) 
eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können – schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift – Stellungnahmen bei der Verwaltung der Ge-
meinde in Gutach i.Br., Dorfstraße 33, 79261 Gutach i.Br. abgege-
ben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Gutach, 29.07.2020

Straßensperrung Siegelau Obertal
Aufgrund von Waldarbeiten am 03.08.2020 ist die Strecke von 
Siegelau Stefanshof bis Siegelau Lorenzenhof von 09:00 Uhr - 
13:00 Uhr gesperrt.

Hallennutzung in Gutach während der Schulferien
Während der Schulferien ist die Hallennutzung sowie die Nut-
zung des Schulhofes in Gutach nicht möglich. Der Schulhof wird 
als Baufeld/ Ablage für Sanierungsarbeiten an der Grundschule 
Zweitälerland benötigt.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
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Sperrung der Brücke Dorfstraße  
für den Fußgängerverkehr
In wenigen Tagen wird die Dorfstraße auch für den Fußgän-
gerverkehr gesperrt. Die Dauer der Sperrung wird lt. der aus-
führenden Firmen, Fa. Rendler Bau GmbH für die Deutsche 
Bahn, voraussichtlich bis 04.09.2020 andauern.
Der Übergang erfolgt mittels einer provisorischen Rampe. Der 
Zugang wird ausgeschildert und ist zwischen Rathaus und 
Bahndamm zur Bahnhofstraße erreichbar. Zur Dorfstraße ist 
der Zugang über das Bahnhofsgelände/Bahnkante zu errei-
chen.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Müllablagerungen im Bereich Stollen - Wendeplatte -
Erneut weisen wir aus gegebenem Anlass darauf hin, dass leider 
immer mehr Kunststoffmüll wie Verpackungen, Getränkedosen, 
leere Flaschen und vieles mehr auf den oben genannten Wegen 
entsorgt werden.

Hierzu ein kurzer Auszug aus dem Abfallwirtschaftsgesetz des 
Landkreises Emmendingen:
§ 1 Jede Person soll durch ihr Verhalten zur Verwirklichung der 
Zwecke des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfäl-
len (Kreislaufwirtschaftsgesetz) beitragen, nämlich die Kreislauf-
wirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern 
und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und 
Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen (§ 1 KrWG).
Die Anwohner werden gebeten, hier besonders ein Augenmerk 
darauf zu haben und unerlaubte Müllablagerungen bzw. Perso-
nen welche gegen die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Emmendingen verstoßen, der Gemeinde zu melden.
Sachdienliche Hinweise, die selbstverständlich vertraulich be-

handelt werden, bitte an die Gemeindeverwaltung Gutach im 
Breisgau, Herrn Barth, Tel.: 07685/9101-15 oder Frau Weber, Tel.: 
07685/9101-13.
Ihre Gemeindeverwaltung

Vandalismus in Bleibach -Minispielfeld-
Mutwillige Zerstörung des Belages am Minispielfeld in 
Bleibach
Wer kann hierzu Angaben machen? Zeugen gesucht für den 
Zeitraum in der Nacht vom: 22.07.2020 – 23.07.2020.
In der Nacht vom 22. Juli auf den 23. Juli haben Unbekannte mut-
willig den Bodenbelag am Minispielfeld herausgerissen. 
Damit wurde wieder erheblicher Schaden verursacht.

Die Gemeindeverwal-
tung Gutach im Breis-
gau hat Strafanzeige ge-
gen Unbekannt gestellt. 

Sachdienliche Hinwei-
se zu dem Vorgang, 
die selbstverständlich 
vertraulich behandelt 
werden, bitte an die 
Gemeindeverwaltung 
Gutach im Breisgau, 
Herr Barth, Telefon 
07685/98101-15 oder 
das Polizeirevier Wald-
kirch, 07681/40740.

Ihre 
Gemeindeverwaltung
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Benutzungs- und Entgeltordnung für die  
Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen 
Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreu-

ung an der Grundschule Zweitälerland der  
Gemeinde Gutach im Breisgau 

vom 21.07.2015 in der Fassung der 5. Änderung  
vom 21.07.2020

1. Aufgaben der Einrichtung
  Die verlässliche Grundschule soll Eltern unterstützen, wenn 

das Kind über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden soll. 
Die verlässliche Grundschule bietet möglichst gleichlange 
und verlässliche Unterrichtsblöcke an, die von einem Betreu-
ungsangebot ergänzt werden. Diese Betreuung richtet sich 
nach dem Bedarf und wird daher auch schon vor dem Unter-
richtsbeginn angeboten. Damit leistet die Gemeinde Gutach 
im Breisgau einen wichtigen Beitrag zur besseren Vereinbar-
keit von Kindererziehung und Beruf. Den Grundschülern und 
Grundschülerinnen werden sinnvolle, spielerische und frei-
zeitbezogene Aktivitäten angeboten. Ein Unterricht und eine 
Hausaufgabenbetreuung finden nicht statt. 

2.  Trägerschaft 
  Trägerin der Betreuungsangebote im Rahmen der verlässli-

chen Grundschule sowie der flexiblen Nachmittagsbetreuung 
als Ergänzung zum Ganztagesschulbetrieb in der Grundschu-
le Zweitälerland ist die Gemeinde Gutach im Breisgau. 

3.  Betreuungsangebote 
  3.1.  Offene Ganztagesgrundschule 
  Die Grundschule Zweitälerland der Gemeinde Gutach im 

Breisgau bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht mon-
tags, dienstags und donnerstags eine Ganztagesbetreuung 
der Grundschüler und Grundschülerinnen an. Der Zeitraum 
erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichts-
zeit von Unterrichtsbeginn bis 16:00 Uhr. 

  Die Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme an den angemel-
deten Tagen. 

  3.2.  Frühbetreuung 
  An allen Schultagen wird am Schulstandort Gutach und am 

ehemaligen Schulstandort Bleibach eine Frühbetreuung von 
7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn angeboten. 

  3.3.  Mittagsbetreuung 
  Zusätzlich wird von Montag bis Donnerstag von Unterricht-

sende bis 14:00 Uhr eine Betreuung der Grundschüler und 
Grundschülerinnen angeboten. 

  3.4.  Flexible Nachmittagsbetreuung 
  Ergänzend zur Ganztagesgrundschule und zur verlässlichen 

Grundschule besteht über die flexible Nachmittagsbetreu-
ung die Möglichkeit, die angebotene Betreuungszeit auf den 
Mittwochnachmittag auszuweiten. Die Betreuungszeit um-
fasst den Zeitraum von Unterrichtsende bis 16:00 Uhr. 

  3.5.  Mittagessen 
  Zusätzlich zur Betreuung der Grundschüler und Grundschü-

lerinnen wird montags, dienstags und donnerstags ein Mit-
tagessen in der „Unterkirche“ der Kath. Kirche St. Michael in 
Gutach im Breisgau angeboten. 

  3.6.  Mittagessen für 4. Klassen 
  Für die Grundschüler und Grundschülerinnen der 4. Klassen, 

welche nicht an der Ganztagesgrundschule angemeldet sind 
wird am Donnerstagnachmittag ein Mittagessen angeboten. 

4.  Schülerbeförderung 
  Für die Frühbetreuung am ehemaligen Schulstandort in Blei-

bach erfolgt ein Fahrdienst zum Unterrichtsbeginn an den 
Schulstandort nach Gutach über einen Schülerbus.

  Die Betreuungsangebote enden am Schulstandort Gutach. 
Der Nachhausweg liegt in der Verantwortung der Eltern. 

5.  Entgeltpflicht, Fälligkeit
  Für die Teilnahme an den Betreuungsangeboten wird für 

jedes Kind ein monatliches Entgelt erhoben. Die Höhe des 

Entgeltes richtet sich nach der beantragten Betreuung. Das 
Entgelt ist nach Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung fäl-
lig und monatlich von September bis Juli zu entrichten.

  Das Entgelt ist von den Eltern des Kindes gemeinsam zu ent-
richten. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an Stelle der Eltern ein. Die Entgeltpflicht entsteht 
mit Anmeldung an den Betreuungsangeboten. Wird ein Kind 
im laufenden Schuljahr aufgenommen oder verlässt ein Kind 
im laufenden Schuljahr die Einrichtung, ist das Entgelt antei-
lig zu zahlen. 

  5.1.  Offene Ganztagesgrundschule 
  Montags, dienstags und donnerstags von Unterrichtsende bis  

16:00 Uhr am Schulstandort Gutach ist kostenlos
  5.2.  Frühbetreuung 
  Montags bis freitags von 7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn 
  am Schulstandort Gutach und ehemaligen Schulstandort 

Bleibach 35,00 Euro 
  5.3.  Mittagsbetreuung 
  Montags bis donnerstags von Unterrichtsende bis 14:00 Uhr  

am Schulstandort Gutach 35,00 Euro 
  5.4.  Flexible Nachmittagsbetreuung 
  Mittwochnachmittags von Unterrichtsende bis 16:00 Uhr am 

Schulstandort in Gutach 25,00 Euro 
  5.5.  Mittagessen 
  Montags, dienstags und donnerstags 40,00 Euro 
  5.6.  Mittagessen für die 4. Klassen
  donnerstags 13,00 Euro 
6.  Teilnahmeberechtigung, Aufnahme 
  An den Betreuungsanboten können Schülerinnen und Schü-

ler der Grundschule Zweitälerland teilnehmen. Es werden nur 
Kinder aufgenommen, soweit freie Plätze vorhanden sind. 
Über die Aufnahme entscheidet der Träger in Abstimmung 
mit der Schulleitung. 

  Die Teilnahme an den Betreuungsanboten außerhalb der of-
fenen Ganztagesgrundschule ist freiwillig. Die Anmeldung 
eines Kindes zur Teilnahme bindet für die Dauer eines Schul-
jahres (01.09. bis 31.07.). 

  Unterjährige Anmeldungen sind in begründeten Ausnahme-
fällen (z.B. Zuzug, unvorhersehbare Förder- und Betreuungs-
bedarfe) jeweils zum 01. eines Monats möglich. 

7.  Abmeldung, Ausschluss 
  Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die Erzie-

hungsberechtigten in begründeten Ausnahmefällen (z.B. 
Wegzug, Änderung hinsichtlich der Personensorge für das 
Kind, längerfristige Erkrankungen des Kindes) ist mit einer 
Frist von vier Wochen jeweils zum 01. eines Monats möglich. 

  Ein Kind kann durch die Trägerin von der Teilnahme an den 
Betreuungsangeboten ausgeschlossen werden, insbesonde-
re wenn: 

  -  das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zu-
lässt; 

  -  das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt; 
  -  die Erziehungsberechtigten ihrer Entgeltpflicht nicht 

nachkommen; 
  -  die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe-

rechtigten von diesen nicht möglich gemacht wird; 
  -  die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig 

waren bzw. sind.  
  Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.09.2020 in 

Kraft. 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Benutzungs- 
und Entgeltordnung wird nach § 4 Abs. 4,5 der GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung gegenüber der Ge-
meinde Gutach im Breisgau geltend gemacht wurde. 
Gutach im Breisgau, 21.07.2020 
Urban Singler, Bürgermeister  
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Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die in diesem Monat ihren Geburtstag fei-
ern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder namentlich nicht 
genannt werden möchten, gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt
Alisa Veronika Mymrikova, geb. am 23.06.2020.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Online-Termin-Reservierung für Kfz-Zulassung
Termine für die Kfz-Zulassung des Landratsamtes Emmendin-
gen können jetzt online reserviert werden. Die Online-Vergabe 
richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger, die ihr 
Auto anmelden, ummelden oder abmelden möchten. Der Ter-
min kann aus einem zweiwöchigen Zeitraum auf der Internet-
seite des Landratsamtes unter www.landkreis-emmendingen.de 
>Verwaltung & Service > Straßenverkehrsamt > Kfz-Zulassung 
ausgewählt werden. Pro Person und Tag kann nur ein Termin 
gebucht werden. Pro Woche sind wegen Einhaltung der Corona-
Abstandsregeln für den Schalterraum der Kfz-Zulassung maxi-
mal 612 Termine möglich. Bei Abmeldungen von Fahrzeugen 
muss die Option „Abmeldungen“ ausgewählt werden, bei allen 
anderen Anliegen gilt die Option „Zulassungen“. Nach einer er-
folgreichen Terminreservierung erhält man eine E-Mail als Bestä-
tigung, die ausgedruckt zum vereinbarten Termin mitgebracht 
werden muss. Die für den Besuch in der Kfz-Zulassung benö-
tigten Unterlagen sind auf der Internetseite des Landratsamtes 
www.landkreis-emmendingen.de unter dem Punkt Verwaltung & 
Service > Straßenverkehrsamt > Unterlagen und Formulare zu-
sammengestellt. Wenn ein gebuchter Termin nicht eingehalten 
werden kann, wird darum gebeten, eine E-Mail an KFZ-Termine@
landkreis-emmendingen.de zu senden, damit der gebuchte Ter-
min gelöscht und neu vergeben werden kann. 

Neues Fördergebiet für Wolfsprävention 
Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat die Grenzen 
des neuen Fördergebiets Wolfsprävention festgelegt. Es umfasst 
künftig den gesamten Naturraum Schwarzwald: Der nördlichste 
Punkt ist Ettlingen, der südlichste Bad Säckingen. Im Westen wird 
das Gebiet von der B3 begrenzt, im Osten von der A81. Die schar-
fe Grenzziehung erfolgt in den nächsten Tagen, im Anschluss da-
ran wird das neue Fördergebiet offiziell ausgewiesen. Ab diesem 
Zeitpunkt werden in dem gesamten Bereich Herdenschutzmaß-
nahmen gefördert. Beispielsweise bekommen Halterinnen und 
Halter von Schafen und Ziegen Materialkosten für die Installation 
wolfsabweisender Elektrozäune zu 100 Prozent erstattet. Auch 
die mit dem Bau eines wolfsabweisenden Zauns verbundenen Ar-
beitskosten und der Unterhalt von Herdenschutzhunden werden 
zum Teil erstattet. Die Erweiterung des bisherigen Fördergebiets 
(Nordschwarzwald) ist nötig, weil sich nach dem im Nordschwarz-
wald ansässigen Wolfsrüden GW 852m inzwischen ein zweiter 
Wolfsrüde im Südschwarzwald mit dem wissenschaftlichen Na-
men GW1129m angesiedelt hat. Insgesamt werden über 150 Ge-
meinden im neuen Teil des Fördergebietes im Südschwarzwald 
liegen. Er wird etwas mehr als 5.000 km2 umfassen. Das gesamte 
Fördergebiet Schwarzwald hat damit eine Größe von etwa 8.800 
km2. Entsprechend dem Vorgehen beim ersten Fördergebiet, das 
im Mai 2018 ausgewiesen wurde, gilt auch in der Erweiterung zu-

nächst eine Übergangsfrist von einem Jahr. In dieser Frist haben 
die Nutztierhalterinnen und -halter Zeit, um ihre Weiden mit ei-
nem wolfsabweisenden Grundschutz zu sichern. Erst nach Ablauf 
dieser Frist ist der Grundschutz Voraussetzung für Ausgleichszah-
lungen, wenn Tiere dennoch von einem Wolf gerissen werden. Bis 
dahin werden Risse auch ohne wolfsabweisenden Grundschutz 
entschädigt. 

Forstamt

Bei Ferienaktionen den Wald entdecken
Der Wald ist seit dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie 
wieder mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung getreten. Jung 
und Alt haben in dieser Zeit den Wald wiederentdeckt und gehen 
raus in die Natur. Das soll noch mehr geschehen, deshalb betei-
ligt sich das Forstamt Emmendingen an den Ferienprogrammen 
der Gemeinden im Landkreis Emmendingen noch mehr als in 
den Vorjahren. Vom 3. August bis zum 10. September werden 
verschiedene Waldaktionen in Bahlingen, Denzlingen, Elzach, 
Freiamt, Gutach, Malterdingen, Reute, Riegel, Teningen und Vörs-
tetten angeboten, um den Wald in all seinen Facetten kennenzu-
lernen und zu erleben. Eine Nachtwanderung für Familien, eine 
künstlerische Waldentdeckertour oder Grünholzmöbelbau sind 
nur einige Beispiele der unterschiedlichen Aktionen, die sich an 
Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren richten. 
Die Ferienaktionen werden von den Revierförstern vor Ort sowie 
den beiden zertifizierten Waldpädagogen des Forstamtes, Bernd 
Nold und Frank Otteni, begleitet. Walderlebnisse und Umweltbil-
dung werden dabei kombiniert. Kinder und Jugendliche lernen 
spielerisch das Ökosystem Wald kennen. Die Anmeldung zu den 
Waldaktionen erfolgt jeweils über die Gemeinden im Rahmen 
des Ferienprogramms. Die Teilnehmerzahl ist jedoch in der Regel 
auf 20 Personen begrenzt.

Abfallwirtschaft

Längere Wartezeiten bei Sperrmüllabholung 
Beim Sperrmüll gibt es derzeit Wartezeiten von bis zu sieben Wo-
chen von der Anmeldung bis zum Abholtermin. Grund hierfür 
sind die nach wie vor hohen Anmeldezahlen als Folge der Coro-
na-Krise. Die Nutzer werden gebeten, die längeren Wartezeiten 
zu berücksichtigen. Wichtig ist bei der Abholung, den Sperrmüll 
erst am Vorabend des Abholtermines am Straßenrand bereit-
zustellen. Dadurch wird vermieden, dass unberechtigterweise 
andere Gegenstände dazugestellt werden und dadurch die an-
gemeldete Sperrmüllmenge möglicherweise überschritten wird. 
Wer seinen Sperrmüll schneller entsorgen will, kann ihn selbst 
zur Müllbehandlungslage auf den Kahlenberg bei Ringsheim 
bringen und dort gegen Vorlage der ausgefüllten Sperrmüllkarte 
kostenlos anliefern (Öffnungszeiten im Sommer: Montag bis Frei-
tag von 07:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr, weitere 
Infos: www.zak-ringsheim.de).

Kleine Mengen Rasenschnitt in graue Tonne
Im Sommer wird der Rasen öfter gemäht. Der Rasenschnitt 
wird zwar auf den zentralen Grünschnittplätzen angenommen, 
aber nicht immer ist die Anlieferung dort auch sinnvoll. Kleine-
re Mengen Rasenschnitt können auch laufend über die graue 
Restmülltonne entsorgt werden, zumal die Mülltonnen in den 
Sommermonaten wöchentlich geleert werden. Dadurch lassen 
sich auch unnötige Fahrten vermeiden. Rasenschnitt und ande-
res Grünschnittmaterial, wie zum Beispiel Laub, unterstützt den 
Verwertungsprozess in der Mechanisch-Biologischen Anlage auf 
dem Kahlenberg bei Ringsheim, bei dem daraus Strom und Wär-
me erzeugt werden.
Kurzer Rasenschnitt kann nach dem Mähen auch liegenbleiben, 
er wird rasch abgebaut und düngt damit den Rasen. Frischer 
oder getrockneter Rasenschnitt eignet sich zudem zur Boden-
abdeckung, wenn er sehr dünn auf Gemüsebeete oder unter 
Beeren- und Heckensträucher verteilt wird. Frischer Rasenschnitt 
kann kompostiert werden, sollte aber mit der gleichen Menge an 
holzigem Material vermischt werden.
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Deutsche Rentenversicherung

Brutto für Netto bei Ferienjobbern
In Baden-Württemberg beginnen die Ferien. Viele Schülerinnen 
und Schüler nutzen die schulfreie Zeit, um sich mit einem Mi-
nijob das Taschengeld aufzubessern oder erste Einblicke in die 
Berufswelt zu erhalten. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Fe-
rienjobber in diesem Jahr deutlich länger arbeiten, um brutto für 
netto zu kassieren. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg mit. Es gibt zwei Arten von Minijobs, 
die man als Ferienjob ausüben kann: den kurzfristigen Minijob 
und den geringfügig entlohnten 450-Euro-Minijob. Während bei 
dem geringfügig entlohnten Minijob der monatliche Verdienst 
auf 450 Euro begrenzt ist, kann man in einem kurzfristigen Mini-
job unbegrenzt verdienen. Hier ist aber die Beschäftigungsdauer 
eingeschränkt: Wer zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober 
eine im Voraus befristete kurzfristige Beschäftigung ausübt, kann 
bis zu fünf Monate oder 115 Arbeitstage arbeiten – und der Job 
bleibt sozialversicherungsfrei. Werden diese Zeiträume auch bei 
mehreren Beschäftigungen nicht überschritten, spielen die Höhe 
des Gehalts und die Anzahl der Arbeitsstunden keine Rolle.
Alle Fragen rund um das Thema Minijob beantwortet die Minijob-
Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See unter der Telefonnummer 0355 2902-70799 und im Internet 
unter www.minijob-zentrale.de.

Geld oder Gutschein
Seit wenigen Tagen ist das Gesetz zur freiwilligen Gutschein-
lösung bei Pauschalreisen in Kraft. Wir erklären, was die 
Neuerung für Verbraucher bedeutet.
•	 Viele Verbraucher mussten wegen der Covid-19-Pandemie ihre 

Reise stornieren, oft gibt es Probleme mit der Rückzahlung
•	 Um die Tourismusbranche zu unterstützen plante die Bundes-

regierung zunächst eine verpflichtende Gutscheinlösung, diese 
ist nun freiwillig

•	 Individualreisende stehen weiter ohne Sicherheit da
Ob Badeurlaub in Spanien, Roadtripp in den USA oder Städterei-
se nach Wien: Zahlreiche Urlauber konnten oder wollten in den 
letzten Wochen ihre Reise nicht antreten. Auf die Rückzahlung 
der Anbieter warten viele oft vergeblich, teilweise gab es statt 
Geld nur einen Gutschein. Nun tritt das Gesetz zur Abmilderung 
der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht in Kraft. 
Pauschalreisende können sich zwischen insolvenzgesichertem 
Gutschein und Geld entscheiden, Individualreisende haben wei-
terhin keine Sicherheit.
Bereits vor der Gesetzesänderung waren Anbieter zur Rückzahlung 
verpflichtet und durften nur freiwillige Gutscheine herausgeben. 
„Positiv für Verbraucher ist, dass diese freiwilligen Gutscheine nun 
abgesichert sind“, sagt Oliver Buttler, Reiserechtsexperte der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg. Für Verbraucher bedeutet 
die Änderung im Pauschalreiserecht konkret: Wenn sie ihre Pau-
schalreise wegen der Covid-19-Pandemie stornieren wollen oder 
müssen, haben sie weiterhin das Recht, sich zwischen einem Gut-
schein oder der Rückzahlung des bereits gezahlten Reisepreises zu 
entscheiden. „Der Reiseveranstalter muss ausdrücklich auf dieses 
Wahlrecht hinweisen,“ betont Buttler. 
Neu: Abgesichert gegen Insolvenz des Anbieters
„Gerade, weil die Reisebranche durch Corona so stark betroffen 
ist, haben viele Urlauber Sorge, dass ihr Reiseanbieter insolvent 
wird und sie dann weder eine Reise antreten noch ihr Geld zu-
rückbekommen können,“ weiß Buttler. Die jetzt beschlossenen 
freiwilligen Gutscheine sind durch den Bund gegen Insolvenz 
abgesichert. Das heißt: Erhalten Verbraucher im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens vom Reiseanbieter nur einen Teil des Gut-
scheinwerts zurück, erstattet die Bundesrepublik Deutschland 
den restlichen Teil der Vorauszahlungen. „Pauschalreisende, die 
sich für einen Gutschein entscheiden, werden bei einer Insol-
venz des Anbieters nun nicht benachteiligt“, sagt er. Für welche 
Lösung Verbraucher sich letztendlich entscheiden, bleibt ihnen 
überlassen. 
Alte Gutscheine umtauschen
Verbraucher, die für ihre wegen Corona ausgefallene Reise bereits 

einen Gutschein erhalten haben, sollten den Reiseveranstalter 
auffordern, den Gutschein entsprechend des neuen Gesetzes an-
zupassen oder umzutauschen. „Diese Gutscheine sind dann auch 
gegen eine Insolvenz des Anbieters vollständig abgesichert“, 
so der Reiserechtsexperte. Für Übermittlung, Ausstellung oder 
Einlösen des Gutscheins darf der Anbieter keine Kosten verlan-
gen. Wichtig außerdem: aus dem Gutschein muss hervorgehen, 
dass er aufgrund der Pandemie ausgestellt wurde. Denn diese 
Gutscheine verlieren spätestens zum 31.12.2021 ihre Gültigkeit, 
Reisende können dann verlangen, dass der Anbieter ihnen unver-
züglich bereits geleistete Vorauszahlungen zurückerstattet, wenn 
der Gutschein noch nicht eingelöst wurde. 
Individualreisende weiterhin schlechter gestellt
Weiterhin ohne Absicherung sind jedoch Individualreisende, 
also Urlauber, die Flug und Hotel einzeln und auf eigene Faust 
gebucht haben. „Sie bleiben auch nach Inkrafttreten der neuen 
Gesetzestexte rechtlich deutlich schlechter gestellt als Pauschal-
reisende“, kritisiert Buttler. Da sie bei der Buchung keinen Reisesi-
cherungsschein bekommen, haben sie auch kein Anrecht auf ei-
nen abgesicherten Gutschein. „Ihnen bleibt derzeit nur zu hoffen, 
dass sie ihr Geld zurückbekommen und dass der Anbieter nicht 
insolvent geht. Das muss dringend verbessert werden,“ fordert er. 
Generell prangert Buttler an, dass Anbieter sowohl bei Pauschal- 
als auch bei Individualreisen, die Rückzahlung lange herauszö-
gern oder komplett verweigern. Er rät Verbrauchern in solchen 
Fällen ein Mahnverfahren gegen die Anbieter einzuleiten. 

Regio-Verkehrsverbund
Freiburg

RVF-Entdeckerfreifahrt: 
Viertklässler können einen Tag lang kostenlos Bus & Bahn 
nutzen
Fahrschein direkt aufs Smartphone der Eltern
Für viele Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen ist es ab 
Herbst soweit: Sie werden in eine neue Schule wechseln. Damit 
verbunden ist in der Regel auch ein neuer, häufig weiterer Schul-
weg. Mit der „Entdeckerfreifahrt“ bietet der Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) den Schülerinnen und Schülern der vierten 
Klassen an, gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Freunden 
kostenlos und entspannt vor Schuljahresbeginn die neue Stre-
cke zur Schule mit dem öffentlichen Nahverkehr zu testen. Die 
Verkehrsunternehmen im RVF haben sich entschlossen, den Fa-
milien der Viertklässler kostenlos eine Tageskarte REGIO24 für 5 
Personen zukommen zu lassen. Dieser Fahrschein gilt im gesam-
ten RVF-Gebiet, also in der Stadt Freiburg und den Landkreisen 
Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald.
Um es den Eltern möglichst leicht zu machen, bekommen die Fa-
milien ihren Fahrschein in digitaler Form direkt aufs Handy. „Wir 
wollen, dass die Eltern unkompliziert und spontan diese Freifahrt 
nutzen können. Dazu ist der digitale Weg der beste.“, stellt Florian 
Kurt, Geschäftsführer des RVF, die Aktion vor. Die Eltern brauchen 
lediglich eine der Apps der VAG oder RVF – VAG mobil und Fahr-
Plan+, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der App können 
sie dann unter der Rubrik „MobilTickets“ den Gutschein-Code ein-
lösen, der automatisch zur Fahrkarte führt. Der Fahrschein kann 
an einem beliebigen Tag innerhalb des Aktionszeitraums – 1. Au-
gust bis 30. September 2020 – genutzt werden.
In den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarz-
wald erhalten die Eltern einen Prospekt des RVF, in Freiburg einen 
Elternbrief der VAG, der den Weg zum kostenlosen Fahrschein 
einfach erklärt. Dieser wird von den Schulen an die Viertklässler 
zur Weitergabe an die Eltern verteilt. Dieser Prospekt/Brief ent-
hält dann auch den Code für den Fahrschein.

SEKuNDEN 
ENTSchEIDEN
IM NOTFALL
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst
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Polizeipräsidium 
Freiburg

Kriminalität: das Geschäft mit dem Notfall
Wucher - unseriöse Handwerker
Rat der Polizei: Sich nicht unter Druck setzen lassen - Keine 
Vorkasse für Materialbeschaffung
Immer wieder werden der Polizei Fälle von sogenannten Wucher 
(§ 291 StGB) gemeldet. Dieser kann vorliegen, wenn z. B. eine 
Zwangslage, die Unerfahrenheit oder die Willensschwäche unbe-
darfter Bürgerinnen und Bürger ausgenutzt werden.
2018 registrierte die Polizei in Baden-Württemberg noch 618 
Fälle landesweit. Durch eine gezielte Aufklärungskampagne der 
Verbraucherzentrale und der Polizei Baden-Württemberg ist es 
gelungen, in 2019 die Fallzahlen um rund 25 % auf 461 Fälle zu 
senken.

Unseriöse Schlüsseldienste, Rohrreiniger, Messerschleifer..
Dennoch: In jüngster Vergangenheit wurden dem Polizeiprä-
sidium Freiburg mehrere Wucher-Straftaten im Präsidiumsbe-
reich (Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, 
Freiburg, Lörrach und Waldshut-Tiengen) mitgeteilt. Meist ver-
suchten unseriöse Handwerker Notlagen schamlos in einen 
finanziellen Vorteil umzumünzen. Besonders auffällig traten 
Rohrreinigungs- und Schlüsseldienste in Erscheinung. Aber auch 
vor unreellen Schädlingsbekämpfern wird gewarnt. Anfang Juli 
schlugen sogenannte "Dachhaie" am Oberrhein zu. Es entstand 
finanzieller Schaden in fünfstelliger Höhe.

Polizei und Verbraucherzentrale Baden-Württemberg infor-
mieren
Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de und www.vz-
bw.de. Auf diesen Seiten finden Sie wertvolle Hinweise und Ver-
haltensratschläge. Besonders wichtig: Lehnen Sie eine sofortige 
Begleichung der Rechnung strikt ab. Ebenso eine Vorkasse für die 
angebliche "Materialbeschaffung". Achten Sie auf eine rechtskon-
forme Rechnung (Firmenangabe, Steuer- und Rechnungsnum-
mer).
In Notfällen wählen Sie die kostenlose Notrufnummer 110.
Ihr Polizeipräsidium Freiburg, Referat Prävention
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de, Tel.: 0761 / 29608-25

ZweiTälerLand Elztal & Simonswäldertal

Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland
Gasthof Hirschen-Dorfmühle erneut ausgezeichnet 
Wanderer freuen sich, wenn sie nicht nur willkommen sind, sondern 
ihnen auch ein besonderer Service geboten wird. Und genau das ma-
chen die „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“. Der Gast-
hof Hirschen-Dorfmühle in Biederbach gehört seit 2010 dazu und 
konnte erneut mit dem Siegel ausgezeichnet werden.
Immer mehr Menschen schnüren im Urlaub die Wanderstiefel 
und wollen die Natur zu Fuß erleben. Der Qualitätsweg Zwei-
TälerSteig erfreut sich in Zeiten von Corona einer immer größer 
werdenden Beliebtheit. Parallel hierzu steigt auch die Nachfrage 
nach Unterkünften und Serviceleistungen, die auf die Bedürfnis-
se von Wanderern zugeschnitten sind.
Wenn Ihnen das Schild „Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ entgegenprangt, dann können Sie sicher sein, dass 
Wandergäste hier besonders willkommen sind. 
ZweiTälerLand Tourismus Geschäftsführerin Ulrike Weiß freute 
sich, Renate und Paul Burger vom Gasthof Hirschen-Dorfmühle, 
dieses Zertifikat erneut überreichen zu können. 
Das offizielle Gütesiegel des Deutschen Wanderverbandes, das 
ZweiTälerLand Tourismus in Zusammenarbeit mit der Schwarz-
wald Tourismus GmbH verleiht, zeichnet Betriebe aus, die sich 
umfassend auf die Bedürfnisse der Wanderer eingestellt haben. 
Die Dauer beträgt 3 Jahre. Danach werden die zu erfüllenden Kri-
terien erneut überprüft, damit weiter mit dem Zertifikat gewor-
ben werden darf. 

Neben dieser Zertifizierung führt ZweiTälerLand Tourismus eben-
falls die Sterne-Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privat-
zimmern des Deutschen Tourismusverbandes durch. 
Interessierte Betriebe können in der Geschäftsstelle von ZweiTä-
lerLand Tourismus Infos erfragen, Tel. 07685-19433 oder info@
zweitaelerland.de

Geführte MTB-Tour
Tour zum Schänzle
Die nächste geführte MTB-Tour von Peter Behrmann und Chris-
tian Bronner die „Tour zum Schänzle“ findet am Sonntag, 2. Au-
gust 2020 um 14:00 Uhr statt. Sie führt von Elzach über die Och-
senhöhe zur Schwedenschanze, weiter über den Tafelbühl zum 
Schöneckbühl und wieder zurück nach Elzach. Länge: 26 km, 800 
Höhenmeter. Dauer ca. 3 Stunden zzgl. Einkehr. Knackige Anstie-
ge und tolle Panoramen. Eine gute Fahrtechnik ist gefragt.
Treffpunkt ist für alle Touren der Parkplatz an der Elz in Elzach. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Das komplette Programm, die Teil-
nahmebedingungen und weitere Informationen sind zu finden 
unter: https://www.zweitaelerland.de/Das-ZweiTaelerLand/Ak-
tuelles/Gefuehrte-Mountainbike-Touren

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Mitteilungen 
01.08.2020 – 23.08.2020
Sa, 01.08. Heiliger Alfons Maria von Liguori, Bischof, Ordens-
gründer, Kirchenlehrer (1787) 
14:30 Siegelau Feier der Erstkommunion
18:30 Gutach Eucharistiefeier am Vorabend

So, 02.08. 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Obersimonswald Eucharistiefeier - Albert Weis, Neuen-

weg
10:30 Untersimonswald Feier der Erstkommunion Untersi-

monswald Gruppe II

Di, 04.08. Heiliger Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars 
(1859)
18:30 Untersimonswald Eucharistiefeier - Annemarie Schind-

ler u. verstorbene Angehörige / Zu Eh-
ren Schmerzhaften Mutter Gottes

Mi, 05.08. Mittwoch der 18. Woche im Jahreskreis
08:00 Obersimonswald Eucharistiefeier

Do, 06.08. VERKLÄRUNG DES HERRN
18:00 Siegelau Rosenkranz
18:30 Siegelau Eucharistiefeier

Fr, 07.08. Freitag der 18. Woche im Jahreskreis, Herz-Jesu-
Freitag
18:30 Gutach Eucharistiefeier - Herz-Jesu-Freitag 

mit eucharistischer Anbetung

Sa, 08.08. Heiliger Dominikus, Priester, Ordensgründer (1221)
18:30 Gutach Eucharistiefeier am Vorabend

So, 09.08. 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
09:00 Siegelau Eucharistiefeier - Irmgard Fehren-

bach, Eltern, Schwiegereltern u. An-
geh., Wilhelm u. Ursula Kaltenbach

10:30 Untersimonswald Eucharistiefeier - Arme Seelen / Ar-
thur Schätzle u. Gertrud Furtwängler

12:00 Untersimonswald Taufe: Lias Haase

Di, 11.08. Heilige Klara von Assisi, Jungfrau, Ordensgründe-
rin (1253) 
18:30 Bleibach Eucharistiefeier
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Mi, 12.08. Mittwoch der 19. Woche im Jahreskreis
08:00 Obersimonswald Eucharistiefeier - nach der Meinung

Do, 13.08. Donnerstag der 19. Woche im Jahreskreis
17:00 Untersimonswald Gottesdienst zur Goldenen Hochzeit 

eines auswärtigen Paares
18:00 Siegelau Rosenkranz
18:30 Siegelau Eucharistiefeier

Fr, 14.08. Heiliger Maximilian Maria Kolbe, Ordenspriester, 
Märtyrer (1941)
18:30 Gutach Eucharistiefeier

Sa, 15.08. MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL, Hochfest der 
Schutzpatronin unserer Erzdiözese 
14:30 Wildgutach Taufe: Noah Felix Kögele
18:30 Gutach Hochfest Maria Himmelfahrt mit 

Kräutersegnung

So, 16.08. 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
09:00 Obersimonswald Eucharistiefeier - Anna Dorer u. Karl 

Wernet
10:30 Bleibach Eucharistiefeier
12:00 Bleibach Taufe: Sophie Felizitas Klausmann
12:00 Siegelau Taufe: Elias Wolff

Di, 18.08. Dienstag der 20. Woche im Jahreskreis
18:30 Untersimonswald Eucharistiefeier - Zu Ehren Hl. Sebas-

tian

Mi, 19.08. Mittwoch der 20. Woche im Jahreskreis
08:00 Obersimonswald Eucharistiefeier

Do, 20.08. Heiliger Bernhard von Clairvaux, Abt, Kirchenleh-
rer (1153) 
18:00 Siegelau Rosenkranz
18:30 Siegelau Eucharistiefeier

Fr, 21.08. Heiliger Pius X., Papst (1914)
18:30 Gutach Eucharistiefeier

Sa, 22.08. Maria Königin
18:30 Gutach Eucharistiefeier am Vorabend

So, 23.08. 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
09:00 Siegelau Eucharistiefeier
12:00 Gutach Taufe: Chiara Lucia, Giada Selena u. 

Alessio Francesco Cavaliere
10:30 Untersimonswald Eucharistiefeier - Ludwig Wehrle u. 

Verst. Angehörige

Pfarrbüros Öffnungszeiten 
Vom 03.08. bis 14.08. gelten folgende Öffnungszeiten:
Montag   09.00-11.30 Uhr  in Simonswald
Montag   16.00-18.00 Uhr  in Gutach
Mittwoch   16.00-18.00 Uhr  in Simonswald
Donnerstag  10.00-12.00 Uhr  in Gutach
Herz-Jesu Freitag
Jeweils am ersten Freitag im Monat wird nach dem Werktagsgot-
tesdienst in Gutach eucharistische Anbetung angeboten. Begon-
nen wird am 7. August. 
Mariä Aufnahme in den Himmel
Das Fest Maria Himmelfahrt feiern wir am 15.08.2020 um 18.30 
Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst mit Kräutersegnung in St. 
Michael Gutach für die gesamte Seelsorgeeinheit. Es werden die 
mitgebrachten Kräuter gesegnet.
Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
Für das Kindergartenjahr 2020/2021 bieten wir für die beiden 
Kindergärten St. Franziskus in Bleibach und St. Elisabeth in Ober-
simonswald jeweils eine Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). 
Schriftliche Bewerbung bitte an die Verrechnungsstelle für Kath. 
Kirchengemeinden Riegel, Postfach 1155, 79357 Riegel am Kai-
serstuhl. Nähere Infos: www.vst-riegel.de
Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mo 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de

Pfarrer Rolf Paschke Tel. 07681/4943667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Thomas, 07685/9139635 pater.thomas@kath-semes.de
Diakon Günter Hin,guenter.hin@kath-semes.de
Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79261 Untersimonswald
Mo/Do 9-11.30 Uhr u. Mi 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Johanna Stratz
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Pastoralreferentin Eva Baumgartner, Tel. 07683/919842
eva.baumgartner@kath-semes.de
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber, Tel. 07683/919842
bernadette.lehrer@kath-semes.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Mittwoch, 29.07.2020
18.30 Uhr   - ökum. ANgeDACHT in der kath. Kirche St. Georg in 

Bleibach mit Diakon Günter Hin
Sonntag, 02.08.2020
kein Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche 
Donnerstag, 06.08.2020
19:00 Uhr   - ökum. Bibelarbeitskreis im Gemeindehaus mit Frau 

Scherle
Sonntag, 09.08.2020
10:00 Uhr   - Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche mit Prä-

dikantin Dr. Ursula Hellerich
Sonntag, 16.08.2020
kein Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche 
Sonntag, 23.08.2020
10:00 Uhr   - Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche mit Prä-

dikant Peter Kern

Vereinsnachrichten

AC Gutach-Bleibach e.V.

Einladung zur Jahreshaupversammlung 2020
die diesjährige ordentliche Jahreshauptversammlung des AC 
Gutach-Bleibach e.V. findet am 09.08.2020 - 11:00 Uhr in der 
Festhalle Bleibach, Raufeldstraße 4 statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch die Vorsitzenden des Vorstands
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-

schlussfähigkeit der Mitgliederversammlung.
3.  Totenehrung
4.  Vorlesen des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
5.  Bericht der Vorstandsvorsitzenden
6.  Bericht des Schriftführers
7.  Bericht der sportlichen Leitung
8.  Bericht des Jugendleiters
9.  Bericht der Kassiererin
10. Bericht der Kassenprüfer
11. Entlastung der Kassiererin und der Vorstandschaft
12. Ausblick auf die kommende Runde
13. Wünsche, Anträge, Anregungen
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Wo-
che vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht 
werden.
Hierzu sind alle Aktiven und Passiven Mitglieder sowie alle Freun-
de und Gönner herzlich eingeladen.
Die Hygienevorschriften sind einzuhalten. Bitte mit Mundschutz 
eintreten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.
Die Vorstandschaft
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Bürgertre� Pferdestall Gutshof

Der "Bürgertreff Pferdestall"  
ist ab September wieder geöffnet!

Der Wochenmarkt findet statt.

Donnerstag ist Markttag
- Metzgerei Schuler - Bäckerei Wölfle -

- Obst/Gemüse Meier -
14:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Gewerbeverein Gutach im Breisgau e.V.

Einladung zur „Außerordentlichen Mitgliederversammlung“ 
des Gewerbeverein Gutach e.V.
Die Versammlung findet, unter Beachtung der aktuellen Corona-
Vorschriften, am Donnerstag, den 24.09.2020 um 19:00 Uhr, 
im Bürgertreff „Pferdestall“ (Alter Gutshof), Elzstr. 8/1 in Gutach 
statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Herrn Klaus Wehrle
2.  Information zur Lage + Situation des Vereins im Jahr 2020
3.   Thema Vereinsstruktur / Organisation + Aufgabenteilung / 
   Vorstandswahlen im Herbst 2020
4.  Perspektive Zukunft – Zielsetzung / Wo wollen wir hin?
5.  Verschiedenes, Wünsche + Anträge
Änderungswünsche zur Tagesordnung sind bis 1 Woche
vor der Versammlung an den 1. Vorsitzenden Herrn Klaus 
Wehrle mitzuteilen. Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder
und interessierte Bürger herzlich eingeladen.
Klaus Wehrle, 1. Vorsitzender

Trachtenkapelle Musikverein
Bleibach e.V. 

Trachtenkapelle Musikverein Bleibach e.V. 
 

 

   to go 
 
 

  
 

Wir gehen auf Tour durch unser Dorf, machen Station an verschiedenen 
Plätzen und spielen dort jeweils ein ca. 15-minütiges „Mini-Konzert“. 

Sie dürfen gerne lauschen, am Fenster, am Gartenzaun, im Auto oder 
einfach auf der Straße – natürlich immer mit gebotenem Abstand.     
 

Freitag, 31. Juli  18.00 Uhr   Platz beim Narrenbrunnen 
 18.30 Uhr    Bahnhofsplatz 
 19.00 Uhr    Neubaugebiet „alte Ziegelei“ 
 19.30 Uhr   Im Wiesengrund 
 20.00 Uhr   Parkplatz ehemals Herrmann KG 
 20.30 Uhr    Platz am Rosenweg 

Eintritt frei!  
Wir freuen uns natürlich über jede Spende (gerne kontaktlos*) und Ihren Applaus! 
 

Herzlichen Dank 

Ihre Trachtenkapelle Musikverein Bleibach e.V. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
*VOLKSBANK BREISGAU NORD EG  ●  IBAN:  DE08 6809 2000 0041 2298 02  ●  BIC:  GENODE61EMM      

Gartenzaun, im Auto oder 

Schwarzwaldverein Kollnau-Gutach

Vollmondwanderung
Start am Montag, 3. August 2020 um 19:00 Uhr, Gutach Kir-
che
Die August-Vollmondwanderung am Montag, 03.08.2020, wird 
die erste Tour im Schwarzwaldverein Kollnau-Gutach nach der 
voronabedingten Unterbrechung sein. Von der Gutacher Kirche 
aus geht es Richtung Stollen - Siegelau - Eulenwald - Silberkönig 
zurück nach Gutach, wo sie am dortigen Schwimmbad endet. 
Bitte Schutzmasken nicht vergessen!
Unsere Ansprechpartnerin ist Edith Rottleb, Telefon: 07681/7483, 
E-Mail:    Edith.Rottleb@t-online.de.
Gehzeit:    2 Stunden
Wander-km:   7,5
Rückkehr gegen 21:00 Uhr ist vorgesehen.
Wir bitten um Ihre Anmeldung.

Gutacher Seniorentreff

Der Gutacher Seniorentreff trifft sich am Donnerstag, den 13. 
August ab 15:30 Uhr im Schwimmbad Gutach.

Aus den Nachbargemeinden

Ab 02.08.: Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Der Fotograf Peter Klüber aus Freiamt stellt aus
Der Fotograf Peter Klüber aus Freiamt stellt unter dem Titel „Frei-
amt – aus meiner Sicht“ seine Werke im Kurhaus Freiamt aus. 
Die Vernissage ist am Sonntag, den 2. August um17:00 Uhr im 
Kurhaus. Die einführenden Worte spricht Bürgermeisterin Han-
nelore Reinbold-Mench. Eine Anmeldung zur Vernissage ist bis 
Freitag, 31. Juli 2020 um 12:00 Uhr unter Telefon 07645 / 91030 
erforderlich. Die Besucherzahl ist beschränkt.
Peter Klüber ist 1957 geboren und verbrachte seine Kindheit und 
Jugend in Stuttgart. Der gelernte Chemi- und Lithograf lebt seit 
1993 mit seiner Familie in Freiamt, wo er eine Firma für Bildbe-
arbeitung, Gestaltung für Printprodukte und Verlagsarbeiten be-
treibt. Eine große Leidenschaft von ihm ist die Fotografie, die er 
bereits seit seinem zehnten Lebensjahr autodidaktisch verfolgt. 
Sein Spezialgebiet ist die Landschafts- und Naturfotografie, die 
er u.a. im Auftrag für staatliche Naturschutzbehörden und Natur-
schutzverbände betreibt. Zu seinem Repertoire zählen aber auch 
Drohnenfotos sowie 360-Grad-Panoramafotos, die sowohl auf 
dem Hornisgrindeturm in Seebach als auch dem Hünersedelturm 
in Freiamt zu finden sind.
Im Kurhaus Freiamt stellt er nun eine Auswahl seiner eindrucks-
vollsten Freiamt-Fotografien aus, die den Erholungsort im 
Schwarzwald aus neuen Blickwinkeln zeigen.
Die Ausstellung ist bis Freitag, 28. August 2020, täglich von 
9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können auf-
grund von Veranstaltungen im Ausstellungsraum kurzfristig ab-
weichen.

Geführte Wanderungen in Freiamt
04.08.2020 | Zum Rollberg 
11.08.2020 | Vom Kurhaus zur Burgruine Keppenbach
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, den 4. Au-
gust 2020 eine Wanderung mit dem Titel „Zum Rollberg“ mit 
dem Wanderführer Richard Bührer an. Treffpunkt ist um 14:00 
Uhr beim Gasthaus „Heidhof“.
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, den 11. Au-
gust 2020 eine Wanderung mit dem Titel „Vom Kurhaus bis zur 
Burgruine Keppenbach“ mit dem Wanderführer Karl-Hermann 
Stegmann an. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr beim Kurhaus Freiamt.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich telefonisch in der 
Tourist-Information (Tel. 07645 / 91030) anmelden. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Die geführten Wanderungen sind kosten-
los. Gutes Schuhwerk und witterungsentsprechende Kleidung 
werden empfohlen. Nähere Informationen zu den Schutzmaß-
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nahmen und den weiteren Terminen finden Interessierte auf der 
Seite www.tourismus.freiamt.de unter dem Punkt geführte Wan-
derungen.

Garten geöffnet bei Ursula Hauber, Niedertal 8, 
Freiamt
Sonntag, 9. August 2020, von 12:00 bis 18:00 Uhr
Ursula Hauber öffnet am Sonntag, den 9. August 2020 zwischen 
12:00 und 18:00 Uhr wieder ihre Gartentür in Freiamt (Niedertal 
8) für Besucher/innen. Gäste können bei einem Gartenspazier-
gang die sommerliche Blütenfülle genießen und sich eine kleine 
Auszeit vom Alltag gönnen.
Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften. 
Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Feriengäste aus Freiamt haben mit 
der KONUS-Gästekarte freien Eintritt. Weitere Informationen er-
halten Interessierte unter Telefon 07645/1305 und www.ursulas-
garten.de.

Sonstiges

Geld oder Gutschein
Seit wenigen Tagen ist das Gesetz zur freiwilligen Gutscheinlö-
sung bei Pauschalreisen in Kraft. Wir erklären, was die Neuerung 
für Verbraucher bedeutet.
•	 Viele Verbraucher mussten wegen der Covid-19-Pandemie ihre 

Reise stornieren, oft gibt es Probleme mit der Rückzahlung
•	 Um die Tourismusbranche zu unterstützen plante die Bundes-

regierung zunächst eine verpflichtende Gutscheinlösung, diese 
ist nun freiwillig

•	 Individualreisende stehen weiter ohne Sicherheit da
Ob Badeurlaub in Spanien, Roadtripp in den USA oder Städterei-
se nach Wien: Zahlreiche Urlauber konnten oder wollten in den 
letzten Wochen ihre Reise nicht antreten. Auf die Rückzahlung 
der Anieter warten viele oft vergeblich, teilweise gab es statt 
Geld nur einen Gutschein. Nun tritt das Gesetz zur Abmilderung 
der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht in Kraft. 
Pauschalreisende können sich zwischen insolvenzgesichertem 
Gutschein und Geld entscheiden, Individualreisende haben wei-
terhin keine Sicherheit.
Bereits vor der Gesetzesänderung waren Anbieter zur Rück-
zahlung verpflichtet und durften nur freiwillige Gutscheine he-
rausgeben. „Positiv für Verbraucher ist, dass diese freiwilligen 
Gutscheine nun abgesichert sind“, sagt Oliver Buttler, Reise-
rechtsexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Für 
Verbraucher bedeutet die Änderung im Pauschalreiserecht kon-
kret: Wenn sie ihre Pauschalreise wegen der Covid-19-Pandemie 
stornieren wollen oder müssen, haben sie weiterhin das Recht, 
sich zwischen einem Gutschein oder der Rückzahlung des bereits 
gezahlten Reisepreises zu entscheiden. „Der Reiseveranstalter 
muss ausdrücklich auf dieses Wahlrecht hinweisen,“ betont Butt-
ler. 

Neu: Abgesichert gegen Insolvenz des Anbieters
„Gerade, weil die Reisebranche durch Corona so stark betroffen 
ist, haben viele Urlauber Sorge, dass ihr Reiseanbieter insolvent 
wird und sie dann weder eine Reise antreten noch ihr Geld zu-
rückbekommen können,“ weiß Buttler. Die jetzt beschlossenen 
freiwilligen Gutscheine sind durch den Bund gegen Insolvenz 
abgesichert. Das heißt: Erhalten Verbraucher im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens vom Reiseanbieter nur einen Teil des Gut-
scheinwerts zurück, erstattet die Bundesrepublik Deutschland 
den restlichen Teil der Vorauszahlungen. „Pauschalreisende, die 
sich für einen Gutschein entscheiden, werden bei einer Insol-
venz des Anbieters nun nicht benachteiligt“, sagt er. Für welche 
Lösung Verbraucher sich letztendlich entscheiden, bleibt ihnen 
überlassen. 

Alte Gutscheine umtauschen
Verbraucher, die für ihre wegen Corona ausgefallene Reise bereits 
einen Gutschein erhalten haben, sollten den Reiseveranstalter 
auffordern, den Gutschein entsprechend des neuen Gesetzes an-

zupassen oder umzutauschen. „Diese Gutscheine sind dann auch 
gegen eine Insolvenz des Anbieters vollständig abgesichert“, 
so der Reiserechtsexperte. Für Übermittlung, Ausstellung oder 
Einlösen des Gutscheins darf der Anbieter keine Kosten verlan-
gen. Wichtig außerdem: aus dem Gutschein muss hervorgehen, 
dass er aufgrund der Pandemie ausgestellt wurde. Denn diese 
Gutscheine verlieren spätestens zum 31.12.2021 ihre Gültigkeit, 
Reisende können dann verlangen, dass der Anbieter ihnen unver-
züglich bereits geleistete Vorauszahlungen zurückerstattet, wenn 
der Gutschein noch nicht eingelöst wurde. 

Individualreisende weiterhin schlechter gestellt
Weiterhin ohne Absicherung sind jedoch Individualreisende, 
also Urlauber, die Flug und Hotel einzeln und auf eigene Faust 
gebucht haben. „Sie bleiben auch nach Inkrafttreten der neuen 
Gesetzestexte rechtlich deutlich schlechter gestellt als Pauschal-
reisende“, kritisiert Buttler. Da sie bei der Buchung keinen Reisesi-
cherungsschein bekommen, haben sie auch kein Anrecht auf ei-
nen abgesicherten Gutschein. „Ihnen bleibt derzeit nur zu hoffen, 
dass sie ihr Geld zurückbekommen und dass der Anbieter nicht 
insolvent geht. Das muss dringend verbessert werden,“ fordert er. 
Generell prangert Buttler an, dass Anbieter sowohl bei Pauschal- 
als auch bei Individualreisen, die Rückzahlung lange herauszö-
gern oder komplett verweigern. Er rät Verbrauchern in solchen 
Fällen ein Mahnverfahren gegen die Anbieter einzuleiten. 

Informationen über den Schnitt an Kirschen und 
Pfirsich 
Wie jeden Monat können sich auch im August alle, die sich für 
Obst interessieren, Rat und Hilfe von erfahrenen Fachleuten ho-
len. Der Kreisverband Obstbau, Garten und Landschaft Emmen-
dingen e. V. (KOGL) informiert am Freitag, den 7. August von 
17:00 bis 19:00 Uhr in seinem Lehrgarten, an der Alten Straße in 
Kenzingen, in Theorie und Praxis hauptsächlich über den Schnitt 
von Kirschen und Pfirsich im Sommer. Kirschen sollten am besten 
gleich nach der Ernte, auf jeden Fall jedoch im belaubten Zustand 
geschnitten werden. Aber auch andere Bäume brauchen einen 
Sommerschnitt und Fruchtausdünnung. Dabei wird auch das 
für den Schnitt geeignete Werkzeug vorgestellt. Die Veranstal-
tung wird unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften 
durchgeführt. Dies sind insbesondere die Abstandsregel sowie 
das Tragen einer Alltags-Schutzmaske, wenn der Abstand nicht 
eingehalten werden kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, 
jedoch wird eine Teilnehmerliste mit Adressangaben und Tele-
fonnummer geführt werden. Diese Kurse sind weiterhin kosten-
los, über einen freiwilligen Beitrag freut sich der KOGL. Je nach 
Teilnehmerzahl werden kleine Gruppen gebildet, die von erfah-
renen Fachwarten geführt werden. Weitere Informationen auch 
unter www.kogl-emmendingen.de im Internet. 
Kreisverband Obstbau, Garten und Landschaft Emmendingen e. V.
(KOGL Emmendingen)
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Müsli-Mix im
Wert von 10€

mymuesli GmbH

Sailerwöhr 16
94032 Passau

mymuesli
Das ist Dein Lieblingsmüsli – für Dich gemixt aus besten
Bio-Zutaten und viel Liebe. Jetzt Müsli-Mix sichern unter:
www.mymuesli.com/wb576

Mindestbestellwert €15. Nur solange derVorrat reicht. Nur für Neukunden.
Aktion zeitlich begrenzt: Aktionszeitraum online einsehbar

Gratis*

Jetzt 14 Tagekostenfrei
online lernen!scoyo

Online-Lernspiel

www.scoyo.de
kundenservice@
scoyo.de

Jetzt Lernlücken finden und schließen!
Einfach digital für die Schule lernen und super
Noten mit nach Hause bringen. Probieren Sie es
unverbindlich aus!

Einfach www.scoyo.de/code aufrufen und Gutschein-Code eingeben.
Ihr Gratis-Test läuft nach 14 Tagen automatisch aus. Viel Spaß!

Gültig bis 31.12.2020 O
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Gratis

2 € Nachlass
7 € Nachlass

auf das reguläre
Einzelticket

auf das reguläre
Familienticket

SENSAPOLIS GMBH

Melli-Beese-Straße 1
71063 Sindelfingen
Tel. 07031 204853-0
www.sensapolis.de

Sensapolis Freizeitpark
Ihr seid auf der Suche nach Spaß und anspruchs-
voller Action? Dann kommt nach Sensapolis!

Die Kombination mit anderen Rabatten oder Nachlässen ist nicht mög-
lich. Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis 30. September 2020.

20% Rabatt auf das gesamte
Sortiment*

Fitfox GmbH

Zippelhaus 5A
20457 Hamburg
Tel. 040 882153751
www.fitfox.de

Fitfox by SportScheck
Auf Fitfox.de bekommst Du Tickets für über 10.000
Sport-Aktivitäten deutschlandweit. Ob Sport-Events
wie der SportScheck RUN, Tages- oder Monatskar-
ten für Fitnessstudios, Sport-Reisen oderWellness.

*außer Gutscheine. Pro Tag/Person kann der Vorteil nur einmal
in Anspruch genommen werden. Keine Barauszahlungmöglich.
Gültig bis 31.12.2020. Gutscheincode: NB20

auf Ihren
Einkauf

Comazo
GmbH& Co. KG

Martin-Luther-Str. 1
72461 Albstadt

Name
Klassische und moderne Basics, edle Dessous, trendige
Funktionswäsche sowie Nachtwäsche, Home-/Lounge-
wear werden am Stammsitz auf der Schwäbischen Alb
bzw. in Europa produziert.

Das Rabattangebot kann nur einmalig eingelöst werden. Es kann
nichtmit anderen Angeboten und Preisnachlässen kombiniert wer-
den. Einlösbar Online & im Store. Gültig bis 30.09.2020 O
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IhrWELLNESS, SPA &VITALIS Hotel im Schwarzwald
Schweben Sie zu harmonisierenden Klängen und beruhigendem Farbenspiel im 36° C warmen Sole-
bad. Eingehüllt in die gleicheTemperatur vonWasser, Luft und Körper. Die geschützte Umgebung, das
Gefühl vom Wasser getragen zu werden, entspannt völlig, löst Stress und Alltagshektik in kurzer Zeit
auf. https://www.elzland-hotel-pfauen.de/vital-spa/auf-wasser-schweben/

Gratis bei einer Buchung von mindestens 2 Nächten im ElzLand Hotel Pfauen. Einlösbar unter www.elzland-hotel-pfauen.de
oder Tel: 07682-947910 (nur mit Vorabreservierung und Verfügbarkeit möglich). Dieser Gutschein ist für die genannte Behand-
lung in Verbindung mit einer Übernachtung von mindestens 2 Nächten einlösbar, keine Barauszahlung möglich. Nur einlösbar
bei Abgabe des Coupons an der Hotelrezeption.

ElzLand Hotel Pfauen
Pfauenstr. 6, 79215 Elzach-Oberprechtal
Tel. 07682 – 94 79 10
www.elzland-hotel-pfauen.de

GRATIS
Sole Floating

AufWasser schweben im
Wert von 85 € für 2 Personen

5 € Rabatt auf ein gebuchtes
Paintball-Paket

Poli´s Paintball Place

Talwiesen 8
75378 Bad Liebenzell

www.polarion-paint-
ball.de/reservierung

Poli‘s Paintball Place
In den Sommermonaten April – September ver-
wandelt sich das Eisstadion Polarion ab sofort in
„Poli`s Paintball Place“.

Nur der Coupon-/Card-Besitzer erhält den Vorteil. Die Kom-
bination mit anderen Rabatten oder Nachlässen ist nicht
möglich. Gültig vom 17.04.2020 – 31.08.2020.

Foto: Kerkez/Thinkstock

Foto: vadimguzhva/Thinkstock

Der Coupon ist vor dem Zahlungs- bzw. Kassiervorgang
vorzulegen,umdenVorteil inAnspruchnehmenzukönnen.
Bei individuellen Preisvereinbarungen entfällt der Vorteil.
Gegen den Verlag besteht von Seiten des Couponbe-

sitzers kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Vortei-
le beim Leistungspartner. Sie können alle Partner auf
www.lokalmatador.de/vorteilsclub einsehen.

Überregionale Coupons
Nutzen Sie Ihre Vorteile als Leser!
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Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

In städtischen Ballungszentren ist Bauland rar und teuer. Eigentumswohnungen oder bestehende Häuser sind o�  die einzige Möglich-
keit, an bezahlbares Wohneigentum zu gelangen. Bei der Suche nach einem neuen Zuhause gibt es allerdings einiges zu beachten. Es ist 
ratsam, sich bei einer hohen Investition immer den Rat ausgewiesener Experten zu suchen.

Immobilienmaklerinnen und 
Immobilienmakler aus der Re-
gion haben den Überblick über 
den lokalen Markt und stehen 
Kau� nteressenten umfassend 
mit Rat und Tat zur Seite.

Hilfe vom Profi 

Die Suche nach einem Haus 
oder einer Wohnung kostet viel 
Zeit und Mühe, deshalb ist es 
unbedingt zu empfehlen, die 
Hilfe eines Maklers oder einer 
Maklerin in Anspruch zu neh-
men. Dabei kann der Makler 
auf zweierlei Art helfen: er kann 
einerseits regelmäßig über neue 
Angebote informieren, anderer-

seits kann er aktiv auf die Suche 
gehen, um das optimale neue 
Zuhause zu � nden. Er kennt 
nicht nur die Gegebenheiten vor 
Ort, sondern hil�  auch mit dem 
o�  gefürchteten Papierkram. Er 
hat alle relevanten Unterlagen. 
Zudem berät er zur Marktsitu-
ation und natürlich unterstützt 
er auch bei den Preisverhand-
lungen. Aufgrund seiner Kom-
petenz und Erfahrung � ndet 
er für jeden Bedarf und alle 
Ansprüche eine passende Woh-
nung oder ein passendes Haus. 
Er weiß nicht nur alles über das 
Objekt selbst, sondern auch die 
Umgebung: welche Einkaufs-
möglichkeiten gibt es, wo ist der 

nächste Bahnhof, gibt es eine 
Schule in der Nähe? Schließlich 
spielt die Lage der Immobilie 
für die späteren Bewohner eine 
sehr wichtige Rolle. Neben der 
gewünschten Lage stellt sich die 
Frage, ob man sich eher nach 
einem Alt- oder einem Neubau 
umsehen soll.

Alt- oder Neubau?

Für Letzteres spricht der mo-
derne Wohnstandard, ein ak-
tueller Stand der Haustechnik 
sowie ein geringer Investitions-
bedarf in der nahen Zukun� . 
Wer eine Eigentumswohnung 
im Neubau erwirbt, kann zu-

dem o�  noch Ein� uss auf die 
Ausstattung nehmen. Bei der 
Auswahl einer Immobilie ist es 
wichtig, langfristig zu denken. 
Barrierefreiheit ist ein großes 
� ema, auch bei der jüngeren 
Generation. Vorteile von Woh-
nungen in älteren Häusern sind, 
dass sie o�  in gewachsenen In-
frastrukturen liegen und einen 
günstigeren Anscha� ungspreis 
haben. Der Preis relativiert sich 
jedoch durch Ausgaben für Re-
novierungen oder Modernisie-
rungen.  Der Immobilienmak-
ler hil�  nicht nur bei der Suche, 
sondern auch bei der Entschei-
dungs� ndung. (BSB e. V./red)

Sicherheit beim Wohnungskauf

Foto: kzenon/iStock/Getty Images Plus

IMMOBILIEN
MAKLERAUSDER REGION

Dieses undweitereThemen auch aufwww.lokalmatador.de/webcode/seite-80
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Erfolgreich. Professionell. Ausgezeichnet.
Wer ist der beste Makler im Land?

Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth

Königskinder Immobilien GmbH, info@koenigskinder.de, www.koenigskinder.de

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr
Grundstück (egal ob bebaubar oder nicht, egal ob
Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken, vorgemerkten
Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an
uns.*

*vorbehaltlich einer internen Prüfung

Erfolgreich. Professionell. Ausgezeichnet.
Bekannt aus d

er

Fernseh-Werbung

bei RTL + ntv

Kostenlose Hotline: 0800 5800 200

Haussanierung - Teil 2 -

Ob eine Sanierung Ihres Hauses sinnvoll ist,
hängt von ihrer Energiebilanz ab. Die
Energiebilanz ist eine detaillierte Aufstel-
lung aller Wärmeverluste und -gewinne
eines Hauses. Nur falls diese deutlich ge-
ringer ausfällt als der aktuelle technische
Standard, lohnt sich die Sanierung.
Eine Sanierung steigert den Wert Ihrer
Immobilie. Doch ob Sie Ihre Immobilie am

Markt gewinnbringend verkaufen können,
hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der Lage.
Bevor Sie mit einer Sanierung viel Geld
in das Haus investieren, sollten Sie sich
auch überlegen, wie lange Sie selbst noch
in der Immobilie wohnen wollen oder
können (ziehen Sie ggf. eine Sanierung zur
Barrierefreiheit in Betracht).

- Fortsetzung erfolgt KW 33 -

Werden SieFranchisenehmer.Werden Sie einKönigskind.

Die Wohnungso� ensive der Bundesregierung, dauerha�  mehr be-
zahlbaren Wohnraum zu scha� en, trägt erste Früchte: Eine neue 
Sonderabschreibung macht es für Sparer noch attraktiver, Woh-
nungen oder Einfamilienhäuser für die Vermietung zu erwerben.

„Wer in eine Mietwohnung in-
vestiert, kann 4 Jahre lang 5 % 
der Anscha� ungs- und Herstel-
lungskosten steuerlich geltend 
machen – zusätzlich zu der 
bereits geltenden linearen Son-
derabschreibung in Höhe von 
2 %“, erklärt Immobilienexperte 
Martin Dornieden. Im Ergeb-
nis könnten private Investoren 
durch den neuen § 7b EStG nun 
in den ersten 4 Jahren insgesamt 
28 % der Kosten einer neuen 
Mietwohnung oder eines neu-
en Mietshauses von der Steuer 
absetzen. „Das macht die Ka-
pitalanlage und Altersvorsorge 
mit vermieteten Immobilien in 
Zeiten niedriger Zinsen für Spa-
rer noch interessanter“, so Dor-
nieden. Die Sonderabschreibung 

gilt für Investitionen in neuen 
Mietwohnraum sowohl in neu-
en als auch in bestehenden Ge-
bäuden.

Voraussetzungen
müssen erfüllt sein

Die Anscha� ungs- und Herstel-
lungskosten der neuen Woh-
nungen oder Gebäude müssen 
unter 3.000 Euro pro Quad-
ratmeter Wohn� äche – ohne 
Grund und Boden – liegen. Au-
ßerdem müssen Investoren den 
Wohnraum für mindestens 10 
Jahre dauerha�  vermieten – Ei-
gennutzungen oder die Nutzung 
einer Wohnung als Ferienwoh-
nung sind damit ausgeschlossen.
(txn/red)

Weitere Artikel zum � ema Immobilien auch auf
www.lokalmatador.de/webcode/seite-80

Steuervorteile für Vermieter
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VERMIETUNGEN

STELLEN

Geflügelverkauf-Jahreskalender 2020
Enten – Gänse – Puten –Mast BITTE VORBESTELLEN!

Bleibach, Metzgerei Schuler 13.45 Uhr
Verkaufstermine dienstags:

Geflügelzucht J. Schulte · Tel. 05244-8914 · www.gefluegelzucht-schulte.de

18. August 15. September 13. Oktober

"

Bezirksleiter Carsten Herr
Tel.07682 923823+015119385729
Carsten.Herr@lbs-sw.de

Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich BURO zum universellen Her-
steller von mechanischen Bauteilen und Komponenten entwickelt. Die
Kernkompetenzen umfassen die Zerspanungstechnik mit den Bereichen
Fräsen, Drehen, Schleifen und Erodieren, die Induktionshärtetechnik
sowie die Blechbearbeitung mit dem Stanzen, Laserschneiden und Biegen.
BURO ist Hersteller von einbaufertigen Bauteilen und Baugruppen für
mechatronische Geräte und den Maschinenbau.

ZERSPANUNGS- /
INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)

Einrichten von CNC-Drehmaschinen
Erstellen von CNC-Programmen via CAM
Unterweisung von Maschinenbedienern
Wartung und Pflege der Anlagen

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit
zahlreichen Weiterbildungsmöglichen,
betrieblicher Altersvorsorge und Programmen
zur Gesundheitsförderung.

BITTE SENDEN SIE IHRE BEWERBUNG AN
E-mail: u.stadelbauer@buro-winden.de oder an unsere Postanschrift

Buro Präzisionsdrehteile GmbH  Frohnacker 13  79297 Winden  Tel. 07682 9081-0

Weitere
Infos hier

Wir bieten Ihnen:
• flexible Arbeitszeitmodelle
• leistungsgerechte Vergütung
• Firmenfitness
• Aufstiegsmöglichkeiten
• flache Hierarchien
• innerbetriebliches Coaching

Pflegefachkräfte (m,w,d)
in Freiamt, St. Peter & Kenzingen gesucht

Casa Intensivpflegedienst GmbH •Weißerlenstr. 1a • 79108 Freiburg
www.casa-intensivpflegedienst.de • 0761 151 895 95

Sie trinken Ihren Espresso doppio am
liebsten nachts?

Willkommen bei unseren flexiblen
Arbeitszeitmodellen.

Die Vorteile der 1:1 Intensivpflege
• wohnortnahes Arbeiten
• individuelle Versorgungen
• stressreduzierter Bereich der Pflege
• Zeit für Ihre*n Patient*in
• spannendes Arbeitsfeld

Bei uns pflegen Sie einen(!) Menschen. Werden Sie Teil unseres
Teams und pflegen Sie intensivpflichtige Menschen in ihrem
gewohnten Zuhause.Wir betreuen Kinder & Erwachsene und unter-
stützen sie darin, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Sofortige Neuvermietung in Bleibach ab 01.08.2020

4-Zimmer-Wohnung
im ZFH lichtdurchflutet gelungene Grundrisslösung
2 Bäder mit Wanne, Dusche, WC
Kachelofen, EBK und anteilige Gartennutzung
Pro Stockwerk jeweils 1 großer sonniger Balkon
Stellplatz und Garage

Miete inkl. NK 990,00 EUR
E-Mail: anna.oserpelka@gmx.de

Pflegeimmobilie als Kapitalanlage
Mietrendite bis 4,5 %, staatlich abgesichert, langfristige

Pachtverträge über 20 Jahre, ab 166.000,- Euro,
Bestands und Neubauobjekte deutschlandweit.

Günstige KfW-Konditionen möglich.

www.finanzkanzlei-immobilien.de
Telefon: 07551-9377128

Haushaltshilfe
Niederwindenwöchentlich 4 Stunden in 3 Personenhaus-
halt gesucht. Morgens - Wochentag frei wählbar. TEL
0173-9770479

GESCHÄFTSANZEIGEN

Arbeitskreis Leben e.V.
Hilfe und Beratung in schweren Lebenskrisen

www.ak-leben.de


